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Die richtige Versicherungssumme:   
häufiges Streitthema mit Versicherern

Die Ermittlung der richtigen Versicherungssumme spart Zeit, Geld und Ärger. Weder soll der Betrieb im Schadenfall das Risiko einer 
Unterversicherung eingehen, noch unnötig hohe Versicherungsprämien aufgrund einer Überversicherung zahlen. Hier das richtige Maß 
zu finden, ist bei laufenden Betrieben nach langer Lebensdauer der Anlage oder bei außergewöhnlichen Anlagen, Spezialanfertigungen 
und dergleichen nicht selten schwierig. Aber nach wie vor gilt: Der Versicherungsnehmer ist selbst für die richtige Bemessung der Ver- 
sicherungssumme verantwortlich! 

Die Feststellung der Versicherungssumme er-
weist sich für Unternehmen oftmals als proble-
matisch, da eine Vielzahl von Faktoren die 
Ermittlung erschweren: die Neuwertermittlung 
von gebraucht erworbenen oder aus Leasing-
verträgen übernommenen Maschinen, die ver-
sicherungstechnische Abgrenzung zu Gebäu-
de- und Elektronikversicherungen oder auch 
die Bewertungsproblematik von Maschinen, 
die aus dem Bestand verkauft werden. Auch 
die Berücksichtigung von Eigenleistungen an 
Maschinen und technischen Einrichtungen ist 
oftmals fehlerhaft oder unvollständig.

Abhilfe schafft hier nur eine aktuelle Betriebs-
bewertung durch Sachverständige. Hierbei 
wird eine körperliche Bestandsaufnahme und 
Neubewertung des gesamten Betriebes vorge-
nommen und mit dem Versicherer abgestimmt. 
Hierdurch verschafft man sich die Gewissheit, 
dass sich im Schadensfall keine Diskussionen 
um die Versicherungssumme ergeben. Der 
Gutachter übernimmt die Haftung für die 
ermittelten Versicherungssummen. Ist die Basis 
geschaffen, werden jährlich ausschließlich die 
Zu- und Abgänge ermittelt und gemeldet. 

Nach einer Neuwertbewertung der Anlagen-
güter lassen sich zudem relativ unkompliziert 
Zeitwert und Verkehrswert ermitteln. Der 
Zeitwert dient hauptsächlich als Eröffnungs-
bilanzwert. Der Zeitwert wird daher für Fir-
mengründungen, Ausgliederung von Toch-
tergesellschaften oder Umwandlungen von 
Gesellschaftsformen benötigt. Die zusätzlich 
möglichen Verkehrswertermittlungen werden 
in erster Linie als zusätzliche Argumentations-
hilfe für Unternehmen in der Verhandlung mit 
ihren Hausbanken und weiteren Geldgebern 
durchgeführt. Insbesondere nach der Reform 
der Eigenkapitalstandards für Banken (Basel 
II) ist die Verfügbarkeit dieses Wertes in kor-
rekter und aktueller Form für alle Betriebe 
notwendig.

Eine Betriebsbewertung sorgt für die richtige 
Deckung zum richtigen Preis. Innerhalb des 
Gutachternetzwerkes von BDJ wurden in den 
letzten Jahren über 1.500 Unternehmen über-
zeugt, aktuelle Werte feststellen zu lassen. 

Für weitere Informationen: 
Judith Pfaff, pfaff@bdj.de

Die bisher zum Teil kontrovers geführte Debatte wurde nunmehr 
durch das sogenannte Parkett-Urteil (BGH VIII ZR 211/07) durch 
den Bundesgerichtshof beendet. Die Kammer rechnet den Anspruch 
des Abnehmers auf Ersatz der Kosten für den Ausbau der mangelhaften 
und den nachfolgenden Einbau der nachgelieferten und einwandfreien 
Ware nicht zum Erfüllungsanspruch des Abnehmers. Das bedeutet, 
dass die Haftung für Produktmängel weiterhin klar dem Verantwor-
tungsbereich des Herstellers zugeordnet bleibt. 

Eine Haftung des Händlers für Ein- und Ausbaukosten kommt le-
diglich dann zum Tragen, wenn ihn eine Schadenersatzpflicht trifft. 
Hierfür ist es aber zwingend erforderlich, dass er die in der mangel-
haften Lieferung liegende Pflichtverletzung zu vertreten hat. Dafür 
obliegt ihm auch der Entlastungsbeweis. Ein Verschulden trifft den 
Händler insbesondere dann, wenn er seinen originären Pflichten, wie 

zum Beispiel angemessene Untersuchung, sachgemäße Lagerung, nicht 
nachgekommen ist.

Der „reine“ Händler muss sich also ein etwaiges Verschulden des Her-
stellers nicht zurechnen lassen. Dies entlastet sein Haftungspotential. 
Um die trotzdem zu erwartenden Ansprüche auf Ersatz von Ein- und 
Ausbaukosten abzuwehren, ist es notwendig, Versicherungsschutz 
in Form einer Betriebshaftpflichtversicherung mit erweiterter Pro-
dukthaftpflichtdeckung (ProdHModell) abzuschließen. Der Versicherer 
übernimmt dann die zum Teil erheblichen Kosten zur Abwehr dieser 
unberechtigten Ansprüche. 

Diese Fragestellung betrifft die „reinen“ Händler aus allen Wirtschafts-
branchen. Gern beraten wir Sie zum Risikopotential Ihres Unternehmens. 
Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an: Judith Pfaff, pfaff@bdj.de

Bisher war in der Rechtssprechung umstritten, ob den Händler im Hinblick auf die Ein- und Ausbaukosten für von ihm 
gelieferte mangelhafte und vom Abnehmer bereits „verbaute“ Erzeugnisse eine Haftung trifft. Zudem war es schwierig, 
den notwendigen Versicherungsschutz in der Betriebshaftpflichtversicherung zu gestalten.

Endlich klare Rechtslage bei der  
Händlerhaftung für Ein- und Ausbaukosten

Praxisbeispiel: Ein Betrieb aus der Nah-
rungsmittelindustrie besaß einen Maschi-
nenpark mit hohem Anteil an selbstgefer-
tigten oder besonders modifizierten Anlagen. 
Bei der vorgenommenen Neubewertung 
stellte sich heraus, dass die Versicherungs-
summe deutlich zu niedrig angesetzt war 
und außerdem die Haftzeit der Betriebs-
unterbrechungsversicherung zu kurz be-
messen wurde. Im Schadenfall hätte sich 
durch die Besonderheit der Maschinen der 
Wiederaufbau verzögert. Der Kunde ließ 
sich von seinem Makler und dem Gutach-
ter überzeugen, die Versicherungssummen 
wurden angepasst. Sieben Monate später 
kam es zu einem Brandschaden, in dessen 
Verlauf fast die gesamte Produktion zerstört 
wurde. Durch die Aktualisierung der Ver-
sicherungssummen und die Auseinander-
setzung mit den möglichen Folgen eines 
Brandschadens konnte der Betrieb in kür-
zester Zeit die Produktion wieder aufneh-
men. Die Entschädigungsleistung des Ver-
sicherers hatte alle Kosten abgedeckt.
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Freizeitparks – eine sichere Sache in Deutschland
Im vorletzten Jahr ging die EU-Kommission 
von rund 19.000 Unfällen in europäischen Frei-
zeitparks aus – eine völlig unrealistische Schät-
zung. Der US-amerikanische Vergleichswert 
steht mit 1.673 Ereignissen bei vergleichbaren 
Besucherzahlen in krassem Widerspruch.

In einer Studie des VDFU, des Verbandes Deut-
scher Freizeitparks und Freizeitunternehmen 
e.V., an der sich 24 Freizeitparks beteiligten, 
die insgesamt auf 17,4 Mio. Besucher (drei Vier-
tel aller Freizeitpark-Besucher in Deutschland)  
kommen, wurden nur 79 Vorfälle festgestellt 
– bezogen auf die Besucherzahl also ein äu-
ßerst geringer Wert. Lediglich bei fünf dieser 
Vorfälle handelte es sich um meldepflichtige 
schwere Verletzungen, die sich die Besucher 
beim Ein- und Ausstieg (2) und bei der Fahrt 
selbst (3) zugezogen haben. Die betreffenden 
Freizeitparks sind mit Schadenersatzansprüchen 
konfrontiert gewesen, die sich insgesamt auf 
eine niedrige sechsstellige Summe addierten. 
Bezieht man diesen Wert auf die gesamte Be-
triebshaftpflicht-Versicherungsprämie, so liegt 

die sich daraus ergebende Schadenquote bei 
einem niedrigen einstelligen Wert.

Für dieses gute Ergebnis sind einerseits die ex-
trem hohen technischen Sicherheitsstandards 
der Fahrgeschäfte deutscher Freizeitparks aus-
schlaggebend, andererseits stellen sich auch die 
tatsächlichen Risikoverhältnisse weit weniger 
dramatisch dar, als man sich das vorstellt. Zu-
dem gibt es umfangreiche Organisations- und 
Verhaltensvorschriften, die alle Mitarbeiter von 
Freizeitparks befolgen müssen. 

BDJ Versicherungsmakler hat als Mitglied des 
VDFU an einer Verbandsarbeitsgruppe zur 
Verbesserung von Sicherheitsvorkehrungen 
mitgearbeitet. Dieses Know-how, das regel-
mäßig zu besseren Konditionen führt, stellt 
BDJ auch anderen Interessenten dieser Wirt-
schaftsbranche gern zur Verfügung. 

Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an: 
Judith Pfaff, pfaff@bdj.de

Bauvorhaben – richtig versichert 
Der Erfolg einer Bauinvestition hängt nicht zuletzt auch von der richtigen Versicherung 
ab, denn die Bauzeit stellt für eine Immobilie eine Zeitspanne mit besonderen Gefahren 
dar. So kann das Gebäude während der Bauzeit gegen unbefugten Zutritt nur bedingt 
geschützt werden, wichtige Sicherheitseinrichtungen wie Rauchmelder oder Sprinkler 
sind in dieser Zeit noch nicht in Betrieb, und eine Baustelle stellt für Dritte wie etwa 
Passanten möglicherweise eine besondere Gefährdung dar. Schäden an Eigentum, Scha-
denersatzansprüche Dritter und Vermögensschäden durch Ausfall oder Verzögerungen 
drohen, können aber durch einen geeigneten Versicherungsschutz vermieden werden.

Unfälle in Freizeitparks sind ein gefundenes 
Fressen für Journalisten und Schwarzmaler 
aus der Versicherungsbranche. Erst jüngst 
berichtete das Handelsblatt über schwere 
Unfälle bei Fahrgeschäften in den 80er Jah-
ren und löste damit Diskussionen bei Be-
rufsgenossenschaft, TÜV und Versicherungs-
gesellschaften aus. Völlig unnötig, wie ein 
genauer Blick auf Unfallzahlen zeigt.

Fortsetzung aus Ausgabe 8

Die Ausfallversicherung

Die verspätete Übernahme einer Immobilie 
kann zu erheblichen Mehrkosten führen. 
Solche Mehrkosten können Mietausfall, 
zusätzliche Zins-, Umzugs- oder Mietkosten 
sein. Mit dem Generalunternehmer kann 
zwar eine Verzugspönale vereinbart werden, 
die Höchstsumme einer Pönale ist jedoch 
begrenzt und reicht damit regelmäßig nicht 
völlig zur Abdeckung dieser Aufwendungen 
aus. Soweit kein Verschulden des Generalun-
ternehmers vorliegt, ist eine Inanspruchnah-
me der Pönale zudem ausgeschlossen.

Unter dem Begriff der Ausfallversicherung 
sind Deckungen gegen Betriebsunterbre-
chung, Mietausfall und Mehrkosten zusam-
mengefasst. Versichert sind die genannten  
Vermögensschäden, wenn sie als Folge von 

Sachschäden, wie sie beispielsweise unter der 
Bauleistungsversicherung gedeckt sind, eintre-
ten. Die Versicherungssumme wird anhand 
der tatsächlichen Mehrkosten für ein Kalen-
derjahr ermittelt. Ersetzt werden je nach Ver-
tragsart feste Tagessätze oder die  tatsächlichen 
Kosten, höchstens jedoch die Kosten, die der 
Versicherungssumme zugrunde gelegt wurden. 
Die Ersatzleistung erfolgt nur für die im Ver-
sicherungsvertrag festgelegte Haftzeit und 
unter Abzug einer Selbstbeteiligung.

Die Bauherren- 
Haftpflichtversicherung

Die gesetzliche Haftpflicht des Bauherrn und 
seine gesetzliche Haftung als Haus- und Grund-
besitzer sind Gegenstand der Bauherrenhaft-
pflichtversicherung. Der Bauherr sollte prüfen, 
ob diese Deckung bereits Bestandteil seiner 
Privat- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung 

ist. In diesem Fall erübrigt sich eine separate 
Versicherung. Andernfalls ist der Abschluss 
einer Bauherrenhaftpflichtversicherung zu 
empfehlen, da Haftpflichtansprüche meistens 
zunächst an den Bauherrn gerichtet werden. 
In aller Regel greift die Schadenabwehrfunk-
tion der Haftpflichtversicherung, soweit kein 
Verschulden des Bauherrn nachgewiesen 
wird. Der Anspruch geht dann in der Regel 
auf die ausführenden Unternehmen über. 
Im Vorfeld der Bauausführung sollte sich 
der Bauherr daher durch entsprechende 
Nachweise der ausführenden Bauunter- 
nehmen belegen lassen, dass ausreichender 
Versicherungsschutz gegen Haftpf licht- 
ansprüche gegeben ist.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung:
Judith Pfaff, pfaff@bdj.de
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Einzelhandelsketten 
Prämienvorteile durch richtige Bewertung  

der Versicherungsrisiken

Einzelhandelsketten stellen die Versicherungswirtschaft bei der Bewertung der Risiken 
regelmäßig vor besondere Herausforderungen der Versicherungsrisiken. Bei diesen Unter-
nehmen bestehen außerordentlich hohe Einzelrisiken sowie eine Vielzahl von überschau-
baren Kleinstrisiken. Diese extremen Gegensätze passen nicht in die meist starren Risiko-
bewertungsschemata der Versicherer.

Filialunternehmen haben in der Regel eine 
Zentrale und eine Vielzahl von Filialen. Über 
ein Zentrallager erfolgt regelmäßig die gesamte 
Belieferung der einzelnen Standorte.  

Das Zentrallager verfügt über eine hohe Wert-
konzentration bei niedriger Schadenfrequenz, 
die Filialen andererseits über deutlich geringere 
Wertkonzentration bei hoher Schadenfrequenz. 
Die Versicherungswirtschaft berücksichtigt 
diese unterschiedlichen Risikopotentiale von 
Zentrallager und Filialen nicht ausreichend 
bei der Prämienkalkulation, was regelmäßig 
zu einer zu hohen Gesamtprämienbelastung 
führt.	

Eine weitere Besonderheit für Filialbetriebe ist, 
dass sie häufig in größeren Einkaufszentren 

gelegen und dort Einflüssen des allgemeinen 
Center-Betriebes oder Nachbarfilialen ausge-
setzt sind (zum Beispiel bricht im angrenzen- 
den Geschäft Feuer aus), die durchaus zu Um-
satzeinbußen und anderen Einschränkungen 
führen können. 

Auch hierfür hat BDJ als langjähriger Berater 
einer Vielzahl von Einzelhandels- und Dienst-
leistungsketten spezielle Versicherungskonzepte 
entwickelt, um Einzelhandelsketten kosten-
günstigere bedarfsgerechte Versicherungslö-
sungen anzubieten.

Unsere Kundenbetreuer und Schadenexperten 
stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
Bitte Sprechen Sie uns an:
Judith Pfaff, pfaff@bdj.de

Neue Lösung schützt das Bargeld

Problem
Überall, wo Bargeld von Kunden entgegengenommen wird, entsteht das gleiche Problem: 
Am Ende des Tages muss das Bargeld zur Bank. Können größere Geschäfte und Banken 
professionelle Geld- und Wertdienstleister mit der Abholung und der Bearbeitung der Geld-
er beauftragen, war dies bisher bei den kleineren Geschäften nicht rentabel darstellbar. Im 
Ergebnis werden die Gelder durch den Inhaber, Filialleiter oder ausgewählte Mitarbeiter 
zum Nachttresor gebracht. Nicht ohne hierbei ein großes Risiko einzugehen: Mehr als 600 
Raubüberfälle auf Geldboten pro Jahr sprechen eine klare Sprache. 

Andererseits war es auch gefährlich und unwirtschaftlich, 
das Geld in einem Tresor anzusammeln, bis eine genügend 
hohe Summe für einen professionellen Geldtransport zu-
sammenkam. Die Wertekonzentrationen in den Geschäf-
ten ist unerwünscht und deshalb oft auch nicht in dieser 
Höhe versichert. Entscheidend ist aber, dass die Liquidität 
durch die Zwischenlagerung eingeschränkt ist.

Lösung
Ein neues Konzept bietet nun kleinen und mittleren Geschäften eine Alternative: Die Tages- 
einnahmen werden beliebig oft während des Tages in einen fest installierten Tresor einge-
zahlt. Dieser Tresor gehört einem Geld- und Wertdienstleister. Mit der Einzahlung geht 
das Eigentum auf die Bank über. Dieser Tresor übermittelt elektronisch die Einzahlung an 
die Bank und schreibt den gemeldeten Betrag dem Geschäftskonto gut. Die Füllmenge des 
Tresors wird vom Geld- und Wertdienstleister automatisch überwacht und bei Erreichen 
bestimmter Bargeldbestände abgeholt. Bahnbrechende Neuerung dieses Ansatzes ist, dass 
die Gutschrift auf dem Konto sofort erfolgt und nicht mehr von der tatsächlichen Abholung 
der Gelder abhängig ist. 

Für weitere Informationen stehen Ihnen Bernd Schäfer (bernd.schaefer@atlas-vsw.de) 
und Judith Pfaff (pfaff@bdj.de) gern zur Verfügung.

Die Vorteile eines Au-pair sind sehr viel-
seitig. Vergessen werden darf dabei jedoch 
nicht die Verantwortung der Gasteltern 
in Deutschland für das Au-pair. Hierzu 
zählt auch die richtige Absicherung aller 
Interessen, und es sind gesetzliche Vor-
schriften zu beachten. 

Gasteltern in Deutschland sind nicht nur 
für Kost & Logis, Sprachkurse sowie zu 
einem angemessenen Taschengeld eines Au-
pair verpflichtet, sondern müssen auch den 
Aufenthalt eines Au-pair mit einer Kran-
ken- und Unfallversicherung absichern. 
Weiterhin sollte für das Au-pair eine Private 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen wer-
den oder die bereits bestehende Haftpflicht-
versicherung der Gasteltern ergänzt werden.

In der Krankenversicherung sollte darauf 
geachtet werden, dass keine Selbstbeteili-
gung vereinbart ist. Bei der Unfallversiche-
rung sollte eine angemessene Invaliditäts-
leistung vereinbart werden. Bei der Haft- 
pflichtversicherung sollte beachtet werden, 
dass bei den häufig geltend gemachten An-
sprüchen wegen Bagatellschäden keine 
Selbstbeteiligungen abgezogen werden müs-
sen. Außerdem sollte sie um die Schlüssel-
verlustklausel ergänzt werden, damit die 
Kosten für den Austausch einer Schlossan-
lage vom Versicherer bezahlt werden, wenn 
das Au-pair den Schlüssel verloren hat.

Schicken deutsche Familien ihre Kinder 
als Au-pair ins Ausland, sollten die nach-
folgenden Versicherungen unbedingt 
beachtet werden. 

Schutz bei Erkrankungen und Unfällen in 
Ländern der Europäischen Union besteht 
über die private oder gesetzliche Kranken-
versicherung. Im Zweifel sollte die Gültig-
keit des Versicherungsschutzes für das Gast-
land auch innerhalb Europas beim Ver- 
sicherer erfragt werden. Zusätzliche Aus- 
landsreisekrankenversicherungen sind 
empfehlenswert und bei Aufenthalten in 
den USA sogar zwingend erforderlich (zum 
Beispiel für den Rücktransport oder für die 
Direktabrechnung mit Krankenhäusern).

Für die Unfallversicherung gilt dasselbe wie 
für ausländische Au-pairs in Deutschland.

Eine bereits bestehende Haftpf lichtver- 
sicherung deckt häufig auch den vorüber-
gehenden Aufenthalt im Ausland ab. Hier 
sollte man zuerst zum bestehenden Vertrag 
nachfragen und gleichzeitig auch klären, 
ob Schäden aus der Tätigkeit als Au-pair 
mitversichert sind.

Au-pair-Versicherung 
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Seit März ist der neue BDJ-Internetauftritt online. Unter der bekannten Adresse www.bdj.de 
erwartet die Besucher nicht nur ein frischer Look, sondern auch ein deutlich erweiterter 
Servicebereich:

Internet-Relaunch

Neues aus der BDJ-Welt
 
Seit Anfang des Jahres wird die BDJ-Gruppe durch drei neue Mitarbeiter verstärkt:

Alexandra Horn (28) ist als Vertrags- und Schadensachbearbeiterin in der Kfz-Abteilung 
tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Kfz-Versicherung.

Neu im Team der Kundenbetreuer ist Michael Stavenhagen (51), der zuletzt für einen 
anderen führenden Industrieversicherungsmakler in leitender Stellung tätig gewesen ist. Er 
ist Spezialist für Technische Versicherungen und konzentriert sich auf die Bauwirtschaft 
und Kunden aus dem Anlagenbau.

Als Nachfolger von Marc Albrecht hat Reiner Witoßek (41) die Leitung der Abteilung Haft-
pflicht übernommen. Er war zuletzt in vergleichbarer Stellung für die Sparten Haftpflicht 
und Rechtsschutz bei einem großen Industrieversicherer tätig.

Neues BDJ-Infocenter
Aktuelle Informationen rund um die Versiche-
rungswirtschaft

Direkte Verlinkung zum BDJ-Portal
Internetgestütztes Kundeninformations- und 
Kommunikationssystem

Zugang zum BDJ Automotive
Spezielle Dienstleistungen für das Management 
von Kfz-Flotten wie zum Beispiel Flottenver-
waltung, Schadenmanagement und technische 
Lösungen zur Schadenverhütung und Ver-
brauchsreduzierung

Als spezieller Service für unsere Kunden und 
Interessenten wurde ein neuer Bereich „Wirt-
schaftsbranchen“ eingerichtet, in dem ständig 
aktuelle branchenspezifische Informationen 
gesammelt werden und zur Ansicht und zum 
Download bereitstehen. 

Übersichtliche Informationen zu Versicherungs-
lösungen, Risikomanagement sowie eine kurze 
Vorstellung der BDJ-Struktur, des BDJ-Aus-
landsnetzwerks, ein Kundenbetreuungsschema 
und vieles mehr runden den neuen Internetauf-
tritt ab – ein Besuch lohnt sich!

Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit gehören auch Leistungen des Arbeit-
gebers, zum Beispiel in Zusammenhang mit 
einer Unfallversicherung für Arbeitnehmer. 
Nach bisheriger Rechtsprechung sind die 
Versicherungsprämien für den Arbeitneh-
mer zum Zeitpunkt der Zahlung als Ar-
beitslohn steuerpflichtig, sofern diesem ein 
unentziehbarer Rechtsanspruch auf die Leis-
tung aus der Unfalldeckung zusteht.

Hat der Arbeitnehmer allerdings keinen 
unentziehbaren Rechtsanspruch aus einer 
Gruppenunfallversicherung, hat er nach 
dem BFH-Urteil vom 11.12.2008 (Az. VI 
R 9/05) die Zuwendung erst zum Zeitpunkt 
der Versicherungsleistung zu versteuern.

Als Arbeitslohn steuerpflichtig sind dann 
grundsätzlich die für den Versicherungs-
schutz bezahlten Versicherungsprämien. 
Handelt es sich bei dem arbeitgeberfinan-
zierten Gruppenunfallvertrag um eine so 
genannte 24-Stunden-Deckung, mindert 
sich der steuerpflichtige Betrag um den auf 
das Risiko beruflicher Unfälle entfallenden 
Anteil der Beiträge, denn dieser Beitrags-
anteil führt als Werbungskostenersatz zu 
Werbungskosten des Arbeitnehmers. Nach 
Auffassung des BFH kann, soweit keine 
andere Aufteilung nachgewiesen wird, re-
gelmäßig davon ausgegangen werden, dass 
die Beiträge jeweils hälftig auf das Risiko 
privater und beruflicher Unfälle entfallen.

Neues BFH-Urteil 
zur steuerlichen Behandlung von 

Leistungen aus arbeitgeberfinanzierten 
Gruppenunfallversicherungen
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BDJ-Leserservice
Ratings führender 

Industrie-Sachversicherer

Versicherer /	 Rating
Rückversicherer	 Februar 2009	 Outlook

ACE	 A+	 positive
AIG	 A+	 watch neg
Allianz	 AA	 stable
AXA	 AA	 negative
Basler	 A-	 stable
Chubb	 AA	 stable
Euler Hermes	 AA-	 stable
Gothaer	 A-	 stable
HDI-Gerling	 A+	 stable
Mapfre	 AA	 negative
Mitsui Sumitomo	 AA	 negative
QBE	 A+	 stable
R+V	 A+	 stable
VHV	 A	 stable
Victoria	 AA-	 stable
XL	 A	 negative
Zürich	 AA-	 stable
Hannover Rück	 AA-	 stable
Münchener Rück	 AA-	 stable
Swiss Re	 A+	 stable

Finanzielle Stabilität
AAA 	= herausragend
AA	 = ausgezeichnet	
A	 = sehr gut
+	 = leichte Aufwertung

 
BBB	 = gut
BB	 = marginal
B	 = schwach	
-	 = leichte Abwertung

CCC	 = sehr schwach
CC	 = extrem schwach
NR	 = not rated
pi	 = public information

Quelle: Standard & Poor’s, Stand: Februar 2009
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Risk-Sensor hilft sparen  
Minicomputer für optimierte Fahrweise

Modernes Risikomanagement bei Fuhrparkbetreibern leidet bisher daran, dass es nur geringe Möglichkeiten gab, gezielt auf das Fahrver-
halten Einfluss zu nehmen. Ein im Fahrzeug installierter Minicomputer schließt diese Lücke, bewirkt nachweislich eine wirtschaftlichere 
Fahrweise und hilft neben den von den Fahrzeugherstellern gelieferten Sicherheitsfeatures, Unfälle zu vermeiden. BDJ-Automotive wird 
damit erstmals um ein technisches Hilfsmittel zum Nutzen der Kunden erweitert.

Die Firma Prozess Control hat als Dienstleister 
von BDJ einen Minicomputer (Risk-Sensor) 
entwickelt. Die Wirkungsweise ist einfach: Ein 
akustisches und optisches Signal des Risk-Sen-
sors signalisiert dem Fahrer einen „Fehler“, den 
dieser sofort korrigieren kann. Dadurch wird 
die in Fahrsicherheits- und Ecotraining vermit-
telte Fahrweise unterstützt. Dabei greift der 
Risk-Sensor nicht in die Fahrzeugelektronik 
ein. Es werden die Werte für Beschleunigung, 
Verzögerung und auftretende Kurvenkräfte 
gemessen und im Minicomputer aufgezeich-

net. Die Signalwerte des Risk-Sensors werden 
auf den entsprechenden Fahrzeugtyp und 
Kundenwunsch eingestellt.

Da durch die permanente Korrektur des Fahr-
verhaltens schon nach wenigen Tagen eine 
Veränderung eintritt, werden hier deutliche 
Einsparungen generiert. Einen weiteren Auf-
schluss über das Fahrverhalten liefert die Aus-
wertung der Signalfrequenzen, die auf einer 
SD-Karte aufgezeichnet werden können.

In bisher von BDJ durchgeführten Tests konn-
te der Verbrauch mit aktiviertem Sensor um 
bis zu 20 Prozent reduziert werden.

Der Risk-Sensor ergänzt die Dienstleistungen 
von BDJ-Automotive für Fuhrparkbetrei-
ber. Hierzu gehören auch die internetge-
stützte Fuhrparkverwaltung, ein umfassendes 
Schadenmanagement sowie der 24-Stunden-
Pannen- und Schadenservice. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an BDJ: 
Judith Pfaff, pfaff@bdj.de

Energiemanagement 
Ein Buchtipp 

Steigende Strom- und Gaspreise sind vor allem ein Problem für energie- 
intensive Produktionsunternehmen. Insbesondere Mittelständler haben es 
dabei schwer, den Energiemonopolisten mit geeigneten Maßnahmen entge-
genzutreten und die Kosten im Griff zu behalten. Die PCC Energie GmbH 
hat genau zu diesem Thema einen Ratgeber herausgegeben. 

Kompakt, praxisnah und verständlich – 
mit diesen Attributen wirbt PCC für ihren 
Ratgeber, und das ist er in der Tat. Über die 
Lieferverträge und Energiespartipps bis zu 
Energiewirtschaftsgesetz, Bundesnetzagentur, 
Contracting oder der Erläuterung des Anbie-
terwechsels zeigt der Ratgeber Alternativen  
zur herkömmlichen Versorgung auf. 
Nicht ganz uneigennützig, denn PCC bietet 
über die Produkte „mittelstandsstrom“ und 
„mittelstandsgas“ eigene Lösungen an. Das 
Angebot wird abgerundet durch viele nützliche 
Energiespartipps, bei denen die Experten von 
PCC tatkräftige Hilfe anbieten. 
Wenn Sie schon länger über Anbieterwechsel  
und weitere Einsparungspotentiale grübeln, legen 
wir Ihnen den Ratgeber (ISBN 978-3-00-024754-5) ans Herz. Diesen  
können Sie kostenlos unter dem Stichwort „Newsletter-Buchtipp“ bei der  
PCC Energie GmbH unter Telefon 02066-4693-0 oder per E-Mail an  
mirjam.schmidt@pcc.eu anfordern. 
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Der Einkauf von Versicherungsschutz ist ein wesentlicher, aber eben nur ein Teil des Risikomanagements von Unternehmen. Eine 
effiziente Schadenverhütung, wie beispielsweise eine optimale Ladungssicherung, ist ein weiterer, unverzichtbarer Bestandteil und 
kann sogar betriebswirtschaftlich sinnvoller sein, da dies zu einer geringeren Schadenbelastung und folglich zu nachhaltig gün-
stigeren Versicherungsprämien führt.

Ladungssicherheit – weit unterschätzt in der Schadenverhütung!

Nach Expertenmeinung sind 70 % aller 
Transportschäden durch Schadenverhü-
tungsmaßnahmen vermeidbar. Dazu ge-
hört neben der beanspruchungsgerechten 
Transportverpackung auch die einwandfreie 
Ladungssicherung.

Nicht selten unterliegen die Absender dem 
Irrtum, dass der Fahrer des Frachtführers für 
die Ladungssicherung zuständig und verant-
wortlich sei. Gemäß § 412 Abs. 1 HGB hat 
jedoch grundsätzlich der Absender das Gut 
beförderungssicher zu laden, zu stauen und 
zu befestigen. Der Fahrer des Frachtführers 
ist lediglich für die Verkehrssicherheit verant-
wortlich (§§ 22,23 STVO), zu der auch die 
Kontrolle der Ladungssicherheit gehört.

Beispiel: Eine unzureichend gesicherte Palet-
te mit hochwertiger Elektronik kommt wäh-
rend eines Bremsvorganges ins Rutschen. Da-
bei kommt es zur Beschädigung der Ladung. 
Für diesen Schaden ist nach den gesetzlichen 
Bestimmungen ausschließlich der Absender 
verantwortlich. Lediglich der Unfall des Lkw 
und eine Beschädigung der Ware führt zu ei-
ner Haftung des Frachtführers und damit zur 
Entschädigung des Absenders.

Darüber hinaus kann den Absender eine zi-
vilrechtliche Schadenersatzpf licht treffen, 
wenn durch die mangelnde Ladungssiche-
rung fremde Sachen oder Dritte geschädigt 
werden. Sogar eine strafrechtliche Verfolgung 
ist möglich, wenn durch die unzureichende  
 

Sicherung Unfälle mit Personenschäden 
verursacht werden.

Jeder Warenversender ist deshalb gut be-
raten, der Ladungssicherheit besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Wertvolle 
Hinweise dazu und zu anderen Schaden-
verhütungsmaßnahmen können auch unter 
dem Transport-Informations-Service des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV) unter http://
www.tis-gdv.de/tis/ls/inhalt1.htm abge- 
rufen werden.

Sollten Sie Interesse an einer Beratung 
haben, sprechen Sie uns an: 
Judith Pfaff, pfaff@bdj.de

Beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer    
Änderung der Rückstellungsberechnung in der Betrieblichen Altersversorgung

Der Bundesrat hat am 28. November 2008 der Änderung der Einkommensteuer-Richtlinien, die unter anderem eine Änderung des Bewer-
tungsendalters für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) von Kapitalgesellschaften vorsehen, zugestimmt. Die Berechnung 
der Pensionsrückstellungen für Pensionszusagen an beherrschende GGF sieht künftig eine Staffelung nach dem Geburtsjahrgang vor.

Die Änderung des bisherigen Pensionsalters von 
65 Jahren erfolgt in Anlehnung an die Heraufset-
zung der Altersrente in der gesetzlichen Renten-
versicherung. Die Staffelung sieht wie folgt aus:

Für Geburtsjahrgänge Pensionsalter

bis 1952...................................... 65

ab 1953 bis 1961........................ 66

ab 1962....................................... 67

Es kommt dadurch bei den Zusagen an be-
herrschende GGF zu einer Reduktion der zu 
bildenden Pensionsrückstellung um bis zu ca. 
15 %, sofern von einer gleichen Rentenhöhe 
beim Pensionsalter 67 wie beim Pensions- 
alter 65 ausgegangen wird. Die Folge sind 
höhere zu versteuernde Gewinne. Diese ge-
änderten Einkommensteuer-Richtlinien sind 
ab dem Veranlagungszeitraum 2008 anzu-
wenden. 

Wir empfehlen deshalb, diese Heraufsetzung  
des Pensionsalters zum Anlass zu nehmen, 
die Pensionszusagen und die gegebenenfalls 
bestehenden Rückdeckungsversicherungen zu 
überprüfen. Unsere BAV-Experten unterbreiten 
gern entsprechende Lösungsvorschläge. 

Bitte sprechen Sie uns an: 
Judith Pfaff, pfaff@bdj.de




